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Wichtige neue Entscheidung 

 
Beamtenrecht: Zur Verpflichtung, die Schwerbehindertenvertretung bei der Anord-
nung einer amtsärztlichen Untersuchung zu unterrichten 
 
Art. 65 Abs. 2 Satz 1 BayBG, § 178 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 SGB IX 
 
Dienstunfähigkeit 
Amtsärztliche Untersuchung 
Schwerbehindertenvertretung 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 16.10.2025, Az. 3 CE 25.1753 



- 2 - 
 

Hinweise: 

Der vorliegende Einstellungsbeschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

(BayVGH) gibt Gelegenheit, auf die Anforderungen an die Unterrichtung der Schwer-

behindertenvertretung anlässlich der Anordnung einer amtsärztlichen Untersuchung 

hinzuweisen. 

 

1. Nach Art. 65 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) ist die Behörde 

zur Anordnung einer ärztlichen Untersuchung berechtigt, wenn Zweifel über die 

Dienstunfähigkeit des Beamten bestehen. 

 

Bei der Anordnung einer amtsärztlichen Untersuchung handelt es sich um eine 

„Entscheidung“ im Sinne des § 178 Abs. 2 Satz 1 des Sozialgesetzbuch Neuntes 

Buch (SGB IX), so dass neben einer Unterrichtung auch eine Anhörung der 

Schwerbehindertenvertretung erforderlich ist. 

Gemäß § 178 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 SGB IX ist die Schwerbehindertenvertre-

tung in allen Angelegenheiten, die einen schwerbehinderten Menschen berühren, 

unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhö-

ren.  

Eine unterbliebene Beteiligung ist innerhalb von sieben Tagen nachzuholen, wo-

bei die Vollziehung der ohne Beteiligung getroffenen Entscheidung während die-

ses Zeitraums auszusetzen ist. 

 

2. Die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung kann somit auch gleichzeitig 

mit dem Erlass der Untersuchungsanordnung erfolgen, wenn der Vollzug der 

Entscheidung während der mindestens siebentägigen Anhörungsfrist ausgesetzt 

und erst dann endgültig entschieden wird. 

 

3. Der Verpflichtung ist allerdings nur dann genügt, wenn der Schwerbehinderten-

vertretung neben einer umfassenden Unterrichtung ausdrücklich Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben wird und der Dienstherr etwaige Einwendungen einer 

kritischen Prüfung im Hinblick auf die zu treffende endgültige Entscheidung über 

die Aufrechterhaltung bzw. Vollziehung der betreffenden Maßnahme unterzieht 

(vgl. VG München, Urteil vom 04.10.2023, Az. M 5 K 19.6414, juris Rn. 38). 
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Ein bloßes Unterrichten genügt nicht. Es reicht damit nicht aus, lediglich eine Ko-

pie der Untersuchungsanordnung an die Schwerbehindertenvertretung mit der 

Bitte um Kenntnisnahme zu übersenden. Die anzuhörende Schwerbehinderten-

vertretung muss erkennen können, dass ihr ermöglicht wird, etwas vorzubringen 

oder eine Stellungnahme abzugeben, die bei der Entscheidungsfindung zumin-

dest bedacht wird, wobei es grundsätzlich auf den objektiven Erklärungswert des 

Beteiligungsschreibens ankommt (vgl. Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vor-

pommern, Beschluss vom 07.03.2023, Az. 5 Sa 127/22, juris Rn. 33 ff.). 

 

4. Unterbleibt die Unterrichtung der Schwerbehindertenvertretung, führt dies zur for-

mellen Rechtswidrigkeit der Untersuchungsaufforderungen. Der Beamte ist nicht 

verpflichtet, der Aufforderung, sich untersuchen zu lassen, Folge zu leisten. 

 

 

 

Simmerlein 
Oberlandesanwältin 
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